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bürgerlichen Streitigkeiten, de¬
ren erste Stelle das Landge¬
richt ist, in ihren Strafsenaten
letzte Stelle für Strafsachen,
deren erste Stelle das Schöffen-
(Amts-)gericht ist, und für
andere Strafsachen, soweit es
sich um Verletzung eines Lan-
desgesetzes handelt.

(Mit Schwurgerichtserkennt¬
nissen hat das Oberlandes¬
gericht nichts zu tun. Die
Besonderheit beim Kammer¬
gericht besteht darin, daß aus
Preußen alle Strafsachen,
in denen es sich um Ver¬
letzung eines Landesgesetzes
handelt, nur an das K a m m e r-

gericht, nicht an die übrigen
Oberlandesgerichte gehen; das
geschieht um eine einheitliche
Rechtsprechung zu erzielen).

b. Die Landgerichte. Sie sind
Berufungsstellen in ihren
Zivilkammern für die bürger¬
lichen Streitigkeiten, die vor
dem Amtsgericht gewesen sind, in
ihren Strafkammern in Bezug
auf Entscheidungen der Schöf¬
fengerichte (vergl. c.). Sie sind
erste Stelle in bürgerlichen
Streitigkeiten, bei denen der
Wertdes Streitgegenstands 600
M. übersteigt, und in Ehesachen,
ebenso in der großen Menge
der mittleren Strafsachen.

Am Landgerichte treten zur
Aburteilung der schwersten Ver¬
brechen die Schwurgerichte
zusammen. Sie bestehen aus
3 Richtern, deren einer den
Vorsitz führt, und 12 Ge¬
schworenen, die aus 30 zur
Sitzung Einberufenen zu jeder
Sache besonders ausgelost
werden. Die Geschworenen ent¬
scheiden die Schuldfrage —

Innern untergeord¬
neten) Oberprä¬
sidenten, denen
ein Provinzial¬
rat zur Seite steht.

b. Die Regie¬
rungsbezirke,die
mehrere Kreise zu
einer Verwaltungs¬
einheit zusammen¬
fassen, stehen unter

Präsidenten,
denen einBezirks-
ausschußund Ge¬
werbekammern
zur Seite stehen.

stehen unter dem
Landesdirektor,
der von dem Pro¬
vinziallandtage,
d. H. den auf 6
Jahre gewählten
Vertretern d. Land-
und Stadtkreise der
Provinz, gewählt

i und von dem Pro-
j vinzialausschuß,
j den der Provinzial¬
landtag aus seinen
Mitgliedern wählt,
beraten wird.

b.
^Besondere Selbst-
verwaltungsbehör¬
den für die Regie*
rungsbezirkefehlen^.


